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Jagd 
auf 
Linke
Der fatale Radikalenerlass verbaute in den 70er Jahren Tausenden jungen 
Menschen den Berufseinstieg. Es gab rund 3,5 Millionen Regelanfragen beim 
Verfassungsschutz. Der war auf der Suche nach Verfassungsfeinden

D
as Problem mit 
den Berufsverbo-
ten, die Deutsch-
land ab 1970 ein 
Jahrzehnt be-
schäftigen soll-

ten, fängt beim Verfassungs-
schutz (VS) an, hört dort aber 
nicht auf. Wenn der Inlands-
geheimdienst beurteilen soll, 
wer überwacht gehört, wer sich 
rechtfertigen muss, wem Zu-
gänge zu bestimmten Beru-
fen verwehrt werden – dann 
ist klar, dass es Probleme gibt. 
Wie sollte man auf eine valide 
Einschätzung der Behörde ver-
trauen, die nicht erst in jüngster 
Zeit durch Skandale wie Lausch-
angriffe auf Po li ti ke r*in nen und 
Ak ti vis t*in nen geprägt ist, son-
dern auch den NSU unterstützte, 
Anis Amri gewähren ließ und 
Hans-Georg Maaßen als Chef 
tolerierte?

In den 70er Jahren verbaute 
die Einschätzung des Verfas-
sungsschutzes Tausenden jun-
gen Menschen den Berufsein-
stieg und zerstörte Karrieren. Da-
bei muss man den VS in diesem 
Fall fast schon etwas entlasten, 
denn er folgte einer politischen 
Anweisung, dem „Radikalener-
lass“. Also einem Einstellungs-
verbot für Bewerber, die sich in 
vermeintlich extremistischen 
Organisationen engagierten, auf 
Stellen für Angestellte im öffent-
lichen Dienst oder Beamt*innen.

De facto ging es dabei fast im-
mer um das Engagement in der 
seit 1968 wieder erlaubten Deut-
schen Kommunistischen Partei 
oder einer der zahlreichen kom-
munistischen Studentenorgani-
sationen.

Am 28. Januar 1972 verab-
schiedeten die Ministerprä-
sidenten unter Bundeskanz-
ler Willy Brandt (SPD) den Be-
schluss, der formell zum Ziel 
hatte, links- und rechtsextreme 
Verfassungsfeinde aus dem öf-
fentlichen Dienst fernzuhalten 
oder zu entfernen – in Wirk-
lichkeit aber fast ausschließ-
lich Linke traf.

„Ein Bewerber, der verfas-
sungsfeindliche Aktivitäten ent-
wickelt“, so der Wortlaut, „wird 
nicht in den öffentlichen Dienst 
eingestellt. Gehört ein Bewerber 
einer Organisation an, die ver-
fassungsfeindliche Ziele ver-
folgt, so begründet diese Mit-
gliedschaft Zweifel daran, ob 
er jederzeit für die freiheitli-
che demokratische Grundord-
nung eintreten wird. Diese 
Zweifel rechtfertigen eine Ab-
lehnung.“ Es folgte eine be-
hördliche Hetzjagd auf linke 
Berufseinsteiger*innen, die sich 
in 3,5 Millionen Regelanfragen 
beim VS, 11.000 Berufsverbots-
verfahren, 2.200 Disziplinarver-
fahren, 1.256 Ablehnungen von 
Bewerbungen und 265 Entlas-
sungen messen lässt.

Hamburg nahm dabei eine 
unrühmliche Vorreiterrolle 
ein. Die Volks- und Realschul-
lehrerin Heike Gohl erhielt am 
23.  November 1971, dem letz-
ten Tag ihrer Probezeit, einen 
Brief der Schulbehörde. Man 
teilte ihr mit, dass sie entlas-
sen werde, weil sie sich nicht 
bewährt habe. Als Grund dafür 
führte die Schulbehörde ihr En-
gagement bei der DKP und der 
Sozialistischen Deutschen Ar-
beiterjugend SDAJ an, und fügte 
einen Beschluss hinzu, der die 
Entlassung über den Einzelfall 
hinaus legitimieren sollte – zwei 
Monate vor dem Beschluss der 
Ministerpräsidenten.

Obgleich es zuvor schon ein-
zelne politisch motivierte Ent-
lassungen in Bremen und Nord-
rhein-Westfalen gegeben hatte, 
war dies der entscheidende 

Schritt, die politischen Entlas-
sungen zu institutionalisieren. 
Aber auch der Beschluss der Mi-
nisterpräsidenten war formal 
kein Gesetz und keine Verwal-
tungsanordnung, sondern le-
diglich eine politische Willens-
bekundung, wie die Historike-
rin Alexandra Jaeger festhält. 
„Es ging um gesellschaftliche 
In- und Exklusionsprozesse, wo-
bei sich die Wahrnehmung, was 
als „normal und was als ‚radikal‘ 
galt, wandelte“, schreibt sie in ih-
rem beim Wallstein Verlag er-
schienenen Standardwerk „Auf 
der Suche nach Verfassungs-
feinden“.

In der Fachliteratur sei der Be-
schluss auch damals schon um-
stritten gewesen, die meisten Ju-
ris t*in nen fanden es durchaus 
heikel, jemanden wegen seiner 
Mitgliedschaft in einer nicht 
verbotenen Organisation aus-
zuschließen. Als die Mitglie-
der der 68er-Studentenbewe-
gung Ende der 70er Jahre nicht 
mehr als „radikal“ galten, en-
dete die exkludierende Praxis. 
Wobei Bayern die „Regelanfra-
gen“ beim Verfassungsschutz 
erst 1991 einstellte.

Aber wie konnte es über-
haupt so weit kommen, dass 
Schul- und andere Behörden 
linke Lehrer*innen, Zug fah re-
r*in nen und Post bo t*in nen so 
sehr fürchteten – oder hassten – 
dass sie sie aus dem Staatsdienst 
fernhalten wollten?

„Die gesellschaftliche Stim-
mung war geprägt vom Klima 
des Kalten Kriegs“, erinnert Jae-
ger. Nach dem Zerfall des Sozi-
alistischen Deutschen Studen-
tenbunds (SDS) 1970 erfuhren 
die K-Gruppen, die DKP und an-
dere kommunistische Strömun-
gen massiven Zulauf, „alle such-
ten ihren Weg zur Revolution“, 
sagt Jaeger. Ältere Politiker und 
Beamte habe das sehr nervös ge-
macht, die Stimmung sei aufge-
laden gewesen, konfrontativ, po-
larisiert. Es sei oft um den Ernst-
fall gegangen, sagt Jaeger: den 
Krieg mit dem Osten. Wenn die 

Leh re r*in nen ihre Schü le r*in-
nen zu Kom mu nis t*in nen erzö-
gen und dann der Krieg käme, 
na dann gute Nacht, hätten die 
alten Herren der Bundesrepub-
lik gesagt. Und auf Ausschlüsse, 
Verbote und administrative 
Maßnahmen gesetzt, weil sie 
zu Diskussion und Verständi-
gungen nicht in der Lage gewe-
sen seien. Es war auch ein Gene-
rationenkonflikt.

Die intransparenten Krite-
rien, nach denen aussortiert 
wurde, führten auch bei nicht 
politisch organisierten jun-
gen Menschen zu weitreichen-
den Einschüchterungen. „Viele 
überlegten genau, welche The-
men sie in einer Seminarar-
beit behandelten, welche Bü-
cher sie mit Schü le r*in nen be-
sprachen“, sagt Jaeger. Selbst 
bei den Jusos habe Verunsiche-
rung geherrscht, auch linke So-
zi al de mo kra t*in nen waren teil-
weise von der Repression betrof-
fen, die der Ur-Sozi Willy Brandt 
Jahre später als großen Fehler 
bezeichnete.

Entschädigt wurde bis heute 
niemand. Einige Betroffene 
konnten bestenfalls die Erstat-
tung von Rentenansprüchen 
durch die ihnen verbotenen Be-
rufsjahre vor Gericht erstreiten.

Linke zu drangsalieren, die ja 
wohlgemerkt so angepasst wa-
ren, dass sie in den Staatsdienst 
treten wollten, wirkt im Nachhi-
nein bizarr. Welche Fantasien 
hegte man wohl erst gegen sol-
che, die aus Ablehnung der bür-
gerlichen Gesellschaft und der 
kapitalistischen Ausbeutung 
jede Lohnarbeit verweigerten?

Doch so fatal die Kommunis-
tenjagd von heute aus betrach-
tet wirkt und auch damals schon 
– in den Worten des Betroffe-
nen Hans-Peter de Lorent ge-
sprochen (siehe Seite 48) –, „auf 
jeden vernünftig denkenden 
Menschen gewirkt haben muss“, 
hatte sie dennoch auch etwas 
Gutes. Denn der Schock darüber, 
was der Staat alles über einen er-
fuhr, sammelte und speicherte, 

Es folgte eine 
behördliche 
Hetzjagd auf 
linke Be rufs ein-
stei ge r*in nen

Von Katharina Schipkowski

Studierende 
demonstrier-

ten im Juni 
1976 in Bonn 

gegen das 
Hochschul-

rahmengesetz, 
gegen 

Berufsverbote 
– und für mehr 

Bafög    
Foto: Klaus 

Rose/imago

schlug in der Gesellschaft ein. 
Dass Universitäten leichtfertig 
Geburts- und Meldedaten ihrer 
Studierenden herausgaben, ent-
setzte die Bür ge r*in nen ebenso 
wie dass sie nicht wussten, was 
der Staat über sie wusste. In der 
Bevölkerung wuchs ein gesun-
des Misstrauen gegen den VS.

Die Einführung des Parla-
mentarischen Kontrollgremi-
ums zur Überwachung der Ge-
heimdienste im Jahr 1978 ist auf 
dieses gewachsene kritische Be-
wusstsein zurückzuführen. 
Ebenso war eine Basis für den 

Widerstand gegen die geplante 
Volkszählung Anfang der 80er 
Jahre gelegt.

Im Rahmen der Debatten um 
die Volkszählung und die glä-
sernen Bür ge r*in nen fällte das 
Bundesverfassungsgericht ein 
bahnbrechendes Urteil, in dem 
es zum ersten Mal das Recht 
auf informationelle Selbstbe-
stimmung etablierte – ein Mei-
lenstein in der Geschichte des 
Datenschutzes. Dennoch: Der 
Preis, den die Gesellschaft da-
für im Laufe der 70er Jahre ge-
zahlt hatte, war hoch.

Anzeige
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Rückkehr der Berufsverbote?

Von Gernot Knödler

S
ie hat für NPD-Feste Kuchen ge-
backen, eine kleine nationale 
Frauengruppe geführt und 
ihre Kinder bei der inzwischen 

verbotenen „Heimattreuen Deutschen 
Jugend“ untergebracht. Und Birkhild T. 
hat nicht nur ihre eigenen fünf Kinder 
erzogen, sondern auch die in der Kita 
am Marienplatz in Lüneburg. Nach dem 
Bekanntwerden ihrer Aktivitäten und 
anhaltenden Elternprotesten stellte die 
Stadt die Kindergärtnerin zunächst 
frei, um das Arbeitsverhältnis schließ-
lich ganz zu beenden.

Diese Geschichte ist einige Jahre her, 
wirft aber ein Licht auf die aktuelle De-
batte um Rechtsextremisten im Staats-
dienst. Wie umgehen mit Lehrern, Po-
lizisten oder Richtern, die diesen Staat 

ablehnen – die seine Existenz leugnen 
oder einen Teil der Bevölkerung am 
liebsten an die Wand stellen würden?

Vor 50 Jahren haben die Regierungs-
chefs der Länder zusammen mit dem 
damaligen SPD-Kanzler Willy Brandt 
mit dem Extremistenbeschluss re-
agiert, gemeinhin Radikalenerlass ge-
nannt: Wer im öffentlichen Dienst ar-
beitet, sollte gewährleisten, „dass er 
jederzeit für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt“. Dafür habe er 
sich „aktiv innerhalb und außerhalb 
des Dienstes“ einzusetzen.

Um das sicherzustellen, richteten 
die Behörden eine sogenannte Regel-
anfrage an den Verfassungsschutz. Der 
prüfte dann, ob der Bewerber einer Or-
ganisation mit verfassungsfeindlichen 
Zielen angehört oder solche Ziele ver-

folgt. Bei Beamten, die als verfassungs-
feindlich eingestuft wurden, hatte der 
Dienstherr „die gebotenen Konsequen-
zen zu ziehen und insbesondere zu prü-
fen, ob die Entfernung des Beamten aus 
dem Dienst anzustreben ist“.

Wie aus einem Antrag von SPD und 
Grünen im Niedersächsischen Land-
tag hervorgeht, hat der Verfassungs-
schutz auf Basis des Erlasses bundes-
weit 3,5 Millionen Bewerber auf ihre 
Zuverlässigkeit hin durchleuchtet. Der 
Geheimdienst fertigte 35.000 Dossi-
ers über Andersdenkende an. Die Be-
hörden setzten 11.000 Berufsverbots-
verfahren in Gang. 2.200 Beamte und 
Angestellte wurden mit Disziplinarver-
fahren überzogen, 265 entlassen. 1.250 
Bewerber wurden abgelehnt.

Der Radikalenerlass führte fak-
tisch zu einem Berufsverbot für Hun-

derte von Menschen, die Lehrer, Sozi-
alarbeiter, Lokführer oder auch „bloß“ 
Briefträger werden wollten. Opfer wur-
den fast ausschließlich Linke, wie Jutta 
Rübke festgestellt hat, die die Folgen 
des Erlasses im Auftrag des Nieder-
sächsischen Landtages aufgearbeitet 
hat. „Wir wissen von drei Berufsver-
boten aufgrund rechtsextremer Akti-
vitäten“, sagte sie der taz in einem In-
terview. Das Ungleichgewicht sei „der 
hysterischen Angst vor dem Kommu-
nismus geschuldet“ gewesen.

Auch ein Forschungsprojekt der Uni-
versität Heidelberg zum Radikalener-
lass in Baden-Württemberg stellte fest, 
dass Linke weitaus häufiger überprüft 
wurden als Rechte. Das Gleiche gilt für 
Hamburg, wie Alexander Jaeger in ih-
rer Dissertation „Auf der Suche nach 
‚Verfassungsfeinden‘“ 2019 feststellte.

Viele Angestellte oder Beamte wur-
den einfach nur deshalb verfolgt, weil 
sie bei Wahlen für die DKP kandidier-
ten, so wie etwa die Lehrerin Dorothea 
Vogt aus dem Emsland. 1995 hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte geurteilt, dass die Bundesrepu-
blik Deutschland in ihrem Fall gegen 
das Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
verstoßen hat.

Zwar habe ein demokratischer Staat 
das Recht, von seinen Beamten die 
Treue zu den den Staat begründenden 
Verfassungsgrundsätzen zu verlangen. 
Vogts Entlassung aus dem Gymnasial-
dienst habe jedoch „als Disziplinar-
strafmaßnahme in keinem Verhältnis 
zu dem verfolgten berechtigten Ziel“ 
gestanden.

Trotz dieses Urteils musste der 
linke Lehrer Michael Csaszkoczy noch 

Der Umgang mit Extremisten stellt demokratische Gesellschaften vor eine schwierige Herausforderung, vor allem, wenn diese in öffentlicher Funktion auftreten. 
Es wird nicht einfacher dadurch, dass angesichts der Bedrohung von rechts plötzlich von links Berufsverbote gefordert werden

Hans-Peter de Lorent wurde nicht 
verbeamtet, weil er sich beim 
Marxistischen Studentenbund 
Spartakus engagierte und ein Problem 
mit Autoritäten hatte. Nachdem er 
einen Roman schrieb, verklagte ihn die 
Schulbehörde, aber der Prozess brachte 
ihm breite Unterstützung. Später 
machte er selbst Karriere in der 
Behörde

Protokoll Katharina 
Schipkowski

I
ch war schon als Schü-
ler in der antiautoritä-
ren Studentenbewegung 
aktiv. Ab 1969 setzte ich 
mein Engagement an der 
Uni fort. So politisierte ich 

mich neben dem Studium wei-
ter, wie zu dieser Zeit fast alle 
vernünftigen Leute. Die Zei-
ten waren sehr bewegt: Wenn 
in Hamburg eine studentische 
Vollversammlung einberufen 
wurde, waren Audimax 1 und 
2 gefüllt. Seit 1971 war ich Ver-
sammlungsleiter dieser Vollver-
sammlung. Das lief so: Alle ka-
men zusammen und es wurde 

gefragt: „Wer will Versamm-
lungsleiter sein?“ Außer mir 
meldete sich immer nur ein an-
derer. Wir haben uns mit unse-
ren politischen Mitgliedschaf-
ten vorgestellt, also „Hans-Pe-
ter de Lorent, Marxistischer 
Studentenbund Spartakus“, der 
andere war vom „Kommunisti-
schen Studentenverband“. Ich 
wurde immer gewählt, weil die 
meisten beim Spartakus waren. 
Wir wussten aber damals schon, 
dass immer Spitzel dabeisaßen, 
wir kannten die auch.

Meine erste Anhörung bei der 
Schulbehörde hatte ich 1973 als 
Referendarvorstand, weil ich 
eine Zeitung gegen Berufsver-
bote herausgab. „Berufsverbote“ 

Fühlt sich von Schikanen und Berufsverbot eher gestärkt als zerstört: Politiker und Gewerkschafter Hans-Peter de Lorent   Foto: Miguel Ferraz Araujo

Bilder aus alten Zeiten: Hans-Peter de Lorent erinnert sich an seinen Prozess  Foto: Miguel Ferraz Araujo

in den Nullerjahren um eine Einstel-
lung in Baden-Württemberg und Hes-
sen kämpfen. Csaszkoczy gehört der 
Antifaschistischen Initiative Heidel-
berg an. Die Gruppe steht unter Beob-
achtung des Verfassungsschutzes. Das 
Darmstädter Verwaltungsgericht stellte 
fest, ein pauschaler Verdacht auf feh-
lende Verfassungstreue genüge nicht, 
um die Anstellung abzulehnen. Es wäre 
eine Einzelfallprüfung notwendig ge-
wesen, die in dieser Form nicht statt-
gefunden habe.

Angesichts der sich häufenden An-
schläge von Rechtsextremisten und 
der Etablierung der AfD in den Parla-
menten ist der Debatten-Fokus nach 
rechts gerutscht. Ins Auge springende 
Fälle betreffen etwa die Inkompatibili-
tät der Amtsausübung als Polizist mit 
dem Denken selbst erklärter Reichsbür-

ger. So hat etwa das Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg im April entschieden, 
dass die Entlassung einer Polizistin aus 
dem Beamtenverhältnis rechtens war.

Wie die taz berichtete, hatte die Frau 
einen sogenannten Staatsangehörigen-
ausweis beantragt und sich dabei als 
Bürgerin des „Königreichs Preußen“ 
bezeichnet. Reichs bür ge r verwenden 
den „Staatsangehörigenausweis“, weil 
sie Personalausweis und Reisepass als 
Symbole der Bundesrepublik ablehnen. 
Die bloße Mitgliedschaft in einer extre-
men Partei sei dagegen nicht mit dem 
Beamtenstatus unvereinbar, ergab eine 
Prüfung, die der damalige Bundesin-
nenminister Horst Seehofer (CSU) 2019 
in Auftrag gab. Entscheidend sei viel-
mehr das „konkrete Verhalten“.

Der Auslöser für die Prüfung war 
die AfD, die der Verfassungsschutz als 

Prüffall eingestuft hatte. Ihren inzwi-
schen offiziell aufgelösten „Flügel“ um 
den Lehrer Björn Höcke und die Par-
teijugend Junge Alternative führt der 
Geheimdienst sogar als Verdachtsfälle, 
weil es „gewichtige Hinweise“ auf extre-
mistische Bestrebungen gebe, was sich 
später verdichtete. Die Beamten unter 
den Flügel-Mitgliedern standen seit-
dem unter Druck. So erklärte der thü-
ringische Innenminister Georg Maier, 
dass „im Einzelfall disziplinarische 
Maßnahmen“ geprüft würden.

Der Berliner Senat ist mit seinem 
im vergangenen Jahr verkündeten 
11-Punkte-Plan gegen Extremismus in 
der Polizei noch weiter gegangen. Bei 
Bewerbern für den Polizeidienst sollte 
der Verfassungsschutz gefragt werden, 
ob etwas gegen sie vorliege. Das sollte 
nach zehn oder 15 Jahren oder bei Beför-

derungen wiederholt werden. Das sieht 
ganz nach einer Regelanfrage aus. Eine 
Parallele zum Radikalenerlass von 1972 
wollte der damalige Innensenator An-
dreas Geisel (SPD) auf Nachfrage der taz 
trotzdem nicht sehen.

Angesichts der  Praxis der Vergan-
genheit ist Antifaschist Csaszkóczy 
skeptisch. In der taz warnte er davor, 
„einen neuen Radikalenerlass zu eta-
blieren, der sich – selbstverständlich 
– gegen rechts wie links“ richten soll. 
Auf eine Regelanfrage wäre der Ver-
fassungsschutz seiner Einschätzung 
nach nicht angewiesen: Er sei personell 
und logistisch so aufgestellt, dass er sie 
kaum noch benötigen dürfte.

Überdies würden die bestehenden 
Regeln mit Blick auf immer wieder öf-
fentlich bekannt gewordene Neonazis 
in Polizei, Bundeswehr und Justiz so gut 

wie nie angewandt. „Von einem Berufs-
verbotsverfahren gegen den Gymnasi-
allehrer Björn Höcke ist bislang nichts 
bekannt“, schreibt Csaszkóczy.

Im Fall der Lüneburger Kindergärt-
nerin Birkhild T. machten die Eltern 
Druck, nachdem die taz ihre Veranke-
rung in der rechten Szene bekannt ge-
macht hatte. Zwar war der Kita-Leiterin 
nach eigener Aussage nichts am Ver-
halten ihrer Mitarbeiterin aufgefallen 
und die Frau hatte vor dem Arbeitsge-
richt erfolgreich gegen eine Versetzung 
in die Tagespflege geklagt.

Doch die Eltern streikten und droh-
ten, einen eigenen Kindergarten 
zu gründen. Schließlich zeigte sich 
Birghild T. bereit, einen Auflösungsver-
trag zu unterzeichnen. „Ich glaube, wir 
haben auch ein Signal gesetzt“, sagte 
der Sprecher der Elterninitiative.

„Plötzlich  
hatte 
ich 
ein 
Büro 
im 
Feindesland“

sei ein politischer Kampfbegriff, 
hieß es, denn das gebe es gar 
nicht. Man prüfe lediglich, ob 
die Leute geeignet wären oder 
in einer verdächtigen Organisa-
tion seien. Am Ende meines Re-
ferendariats hatte ich eine An-
hörung beim Schulsenator, der 
mich auch zu meinen Mitglied-
schaften befragte. Am Ende ver-
weigerte der Ausschuss für die 
Benennung von Beamten seine 
Zustimmung. Ich durfte aller-
dings als Angestellter arbeiten, 
wobei gleichzeitig meine Entlas-
sung ausgesprochen wurde – ich 
könnte ja dagegen klagen. Eine 
völlig irrsinnige Konstruktion.

Ich wurde befristet eingestellt 
und klagte, aber beim Verwal-

tungsgericht wurde nie darü-
ber entschieden. Immer hatte 
der Richter irgendwelche Fragen 
an den Senat, der sich dann ver-
halten musste, und so zog sich 
das über Jahre. Ich hab den Rich-
ter mal zufällig auf der Straße 
getroffen und gefragt, was da 
ablaufe. Er meinte: „Ich ent-
scheide das nicht, ich bin doch 
nicht blöd, das ist ne politische 
Entscheidung.“

In der Schule haben wir über-
legt, wie wir die Öffentlichkeit 
für das Thema gewinnen konn-
ten. Ich habe ein Buch heraus-
gegeben mit dem Titel „Bin ich 
ein Verfassungsfeind?“. Darin 
schreiben Betroffene aus ganz 
Deutschland, darunter Kriegs-

dienstgegner, Sozialdemokra-
ten, Kommunisten unterschied-
licher Couleur aus verschiede-
nen Berufsgruppen, Beiträge. 
Es waren Briefträger, Mitarbei-
ter vom Zoll und ein Zugführer, 
den die Bundesbahn entlassen 
wollte. Was bitte soll ein kom-
munistischer Zugführer anders 
machen als ein anderer? Biegt 
er links ab, wo die Weiche nach 
rechts geht?

Ich war weiter im Schuldienst, 
aber der Schulleiter war offenbar 
von Anfang an beauftragt, mich 
zu beobachten. In einem Schul-
jahr überlegte er sich, meine 
volle Stelle mit 28 Unterrichts-
stunden auf vier Tage zu kon-
zentrieren. Sein Gedanke war 
wohl, dass ich so wenig Kontakt 
wie möglich mit Schülern ha-
ben sollte. Da habe ich mich ge-
ärgert und gedacht „Jetzt räche 
ich mich“ und den Roman „He-
xenjagd“ geschrieben, immer 
an meinem freien Tag. Ich habe 
die Machenschaften gegen mich 
beschrieben, mit leicht verfrem-
deten Namen und einem jungen 
Lehrer in Zentrum der Schikane.

Als das Buch erschien, gab’s 
ziemlichen Wirbel. Die Bild ent-
schlüsselte in ihrem Bericht die 
verfremdeten Namen. Gut, die 
waren alle ziemlich nah am 
Original. Ich hab den Schullei-
ter Kurzmann genannt, in Wahr-
heit hieß der Langen. Der Re-
gierungsdirektor, der das Ver-
fahren gegen mich betrieb, 
hieß Delius, in meinem Roman 
heißt er Delirius. Der Schulsena-
tor regte sich auf, die Behörde 
zeigte mich an und ein Staats-
anwalt fand 34 Beleidigungen 
in meinem Buch. Der Protago-
nist etwa beschreibt den Schul-
leiter als eine Mischung aus Un-
verschämtheit und Dummheit, 
Delirius nennt er in seiner Wut 
eine „alte Ratte“.

1980 kam es zum Prozess. In 
der ersten Sitzung las die Richte-
rin den Roman vor, das dauerte 
viereinhalb Stunden. Von Sit-
zung zu Sitzung kamen mehr 
Leute, um das Spektakel zu ver-
folgen, Spiegel und Stern stie-
gen in die Berichterstattung 
ein. Der Effekt war, dass es eine 
große gesellschaftliche Anklage 
gegen die Berufsverbote gab. Je-
der normale Mensch dachte sich 
ja: „Was ist das für eine Art, mit 
jungen Lehrern umzugehen?“

Die Angst unter den jungen 
Kollegen war trotzdem groß, 
auch wenn man ihnen keine 
Mitgliedschaft vorwerfen 
konnte. Die überlegten sich zwei 
Mal, ob sie Bertolt Brecht im Un-
terricht machten, obwohl das im 
Lehrplan stand. Ich habe das na-
türlich gemacht, ein halbes Jahr 
lang, ich hatte keine Lust, mich 
einschränken zu lassen. Beim El-
ternabend hat sich dann ein Va-

ter beschwert: „Gibt’s auch noch 
was anderes als Brecht?“

Ich bin dann freigesprochen 
worden. Das Senatsamt ging 
aber in Berufung. Am 10. Mai 
1983, genau am 50. Jahrestag der 
Bücherverbrennung, wurde ich 
dann endgültig freigesprochen. 
Zwei Wochen später bekam ich 
mitgeteilt, dass ich verbeamtet 
würde. Da habe ich kurz über-
legt, ob ich kündige.

Der andere Prozess, in dem ich 
gegen meine Entlassung vorging, 
hatte sich mit meiner Verbeam-
tung erledigt. Aber der Effekt zu 
zeigen, was man mit jungen Leh-
rern macht, die aus den Unis in 
den Schuldienst kommen, ist ge-
glückt, weil die andere Seite so 
blöd war, das Fass mit der Belei-
digung aufzumachen.

Später wurde ich Abgeord-
neter der Bürgerschaft für die 
Grünen und Gewerkschaftsvor-
sitzender. Dann habe ich noch 
einen Sprung in die Schulbe-
hörde gemacht – ausgerechnet. 
Damals regierten die Grünen 
in Hamburg mit der CDU. Die 
grüne Schulsenatorin Christa 
Goetsch fragte mich, ob ich 
den Planungsstab der Schulre-
form leiten wollte. Ein Volksent-
scheid, initiiert von den Eltern 
aus Blankenese, kippte die Re-
form für ein integrativeres und 
gerechteres Schulsystem spä-
ter leider. Aber mein Büro im 
Planungsstab war genau neben 
dem Senatorinnenbüro, indem 
ich 1974 meine Anhörung beim 
Schulsenator gehabt hatte. Iro-
nie der Geschichte: Das war ei-
gentlich Feindesland.

Rückblickend haben mich die 
ganzen Schikanen nicht klein 
und kaputt gemacht, sondern 
in meiner Haltung bestärkt. Ich 
bin eigentlich ein antiautoritä-
rer Typ, obwohl ich als leiten-

der Oberschulrat pensioniert 
wurde. Ich habe auch Referen-
dare ausgebildet, am Schluss las 
ich ihnen zuweilen aus „Hexen-
jagd“ vor. Mein Ziel war, Leute 
zur Zivilcourage zu ermutigen. 
Man muss sich nicht alles ge-
fallen lassen. Ich war allerdings 
vergleichsweise privilegiert, 
weil ich arbeiten durfte, wäh-
rend andere Betroffene keine 
Chance hatten, sich zu beweisen. 
Das lag einfach daran, dass sie 
nicht alle rausschmeißen konn-
ten. Die, die gar nicht erst rein-
kamen, hatten die schlechtere 
Position, obgleich die Maschi-
nerie aus Intrigen, Verfolgung 
und Überprüfungen im Schul-
dienst auch kein Spaß war.

Ich bin der Meinung, dass je-
der, dem man keine konkreten 
Verstöße gegen das Grundge-
setz nachweisen kann, die Mög-
lichkeit haben muss, im öffent-
lichen Dienst zu arbeiten. Ob 
Björn Höcke Lehrer sein darf, 
da bin ich sehr skeptisch, es 
gibt viele Gründe zu sagen, er 
überschreitet deutliche Gren-
zen. Aber etwa eine AfD-Mit-
gliedschaft allein ist kein Grund. 
Schräge Typen mit absurden Po-
sitionen gibt es überall, sie sind 
nicht alle Verfassungsgegner.

Radikal zu sein bedeutet für 
mich, an die Wurzeln zu gehen 
und etwa eine grundlegende Kri-
tik am Kapitalismus zu äußern, 
an der Verteilung von Wohl-
stand, den sozialen Verhältnis-
sen. Ich erwarte vom Staat mehr 
Geduld und Akzeptanz und 
mehr Entwicklungsmöglichkei-
ten für junge Leute. Dass man 
eine radikale Meinung vertritt, 
kann ich nur gut finden. Viel 
kritischer sehe ich völlig ange-
passte junge Leute, die wie Lem-
minge dem hinterherlaufen, was 
ihre Elterngeneration predigt.

Was bitte soll 
ein kommunis-
tischer 
Zugführer 
anders machen 
als ein anderer? 
Biegt er links ab, 
wo die Weiche 
nach rechts 
geht?

https://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS%2Flisshfl.web&id=nilaswebfastlink&search=%28%28%28%281DES2%3d%28%22RADIKALENERLASS%22%29+OR+fastw%2cdarts%2curhsup%2curpsup%2cdurpsup%3d%28%28%22radikalenerlass%22%29%29%29%29+NOT+TYP%3dPSEUDOVORGANG%29+AND+NOT+%281SPER%2cSPER%3d%3f%2a%29%29+AND+WP%3d17&format=WEBKURZDNRFL
https://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS%2Flisshfl.web&id=nilaswebfastlink&search=%28%28%28%281DES2%3d%28%22RADIKALENERLASS%22%29+OR+fastw%2cdarts%2curhsup%2curpsup%2cdurpsup%3d%28%28%22radikalenerlass%22%29%29%29%29+NOT+TYP%3dPSEUDOVORGANG%29+AND+NOT+%281SPER%2cSPER%3d%3f%2a%29%29+AND+WP%3d17&format=WEBKURZDNRFL
https://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS%2Flisshfl.web&id=nilaswebfastlink&search=%28%28%28%281DES2%3d%28%22RADIKALENERLASS%22%29+OR+fastw%2cdarts%2curhsup%2curpsup%2cdurpsup%3d%28%28%22radikalenerlass%22%29%29%29%29+NOT+TYP%3dPSEUDOVORGANG%29+AND+NOT+%281SPER%2cSPER%3d%3f%2a%29%29+AND+WP%3d17&format=WEBKURZDNRFL
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Rückkehr der Berufsverbote?

Von Gernot Knödler

S
ie hat für NPD-Feste Kuchen ge-
backen, eine kleine nationale 
Frauengruppe geführt und 
ihre Kinder bei der inzwischen 

verbotenen „Heimattreuen Deutschen 
Jugend“ untergebracht. Und Birkhild T. 
hat nicht nur ihre eigenen fünf Kinder 
erzogen, sondern auch die in der Kita 
am Marienplatz in Lüneburg. Nach dem 
Bekanntwerden ihrer Aktivitäten und 
anhaltenden Elternprotesten stellte die 
Stadt die Kindergärtnerin zunächst 
frei, um das Arbeitsverhältnis schließ-
lich ganz zu beenden.

Diese Geschichte ist einige Jahre her, 
wirft aber ein Licht auf die aktuelle De-
batte um Rechtsextremisten im Staats-
dienst. Wie umgehen mit Lehrern, Po-
lizisten oder Richtern, die diesen Staat 

ablehnen – die seine Existenz leugnen 
oder einen Teil der Bevölkerung am 
liebsten an die Wand stellen würden?

Vor 50 Jahren haben die Regierungs-
chefs der Länder zusammen mit dem 
damaligen SPD-Kanzler Willy Brandt 
mit dem Extremistenbeschluss re-
agiert, gemeinhin Radikalenerlass ge-
nannt: Wer im öffentlichen Dienst ar-
beitet, sollte gewährleisten, „dass er 
jederzeit für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt“. Dafür habe er 
sich „aktiv innerhalb und außerhalb 
des Dienstes“ einzusetzen.

Um das sicherzustellen, richteten 
die Behörden eine sogenannte Regel-
anfrage an den Verfassungsschutz. Der 
prüfte dann, ob der Bewerber einer Or-
ganisation mit verfassungsfeindlichen 
Zielen angehört oder solche Ziele ver-

folgt. Bei Beamten, die als verfassungs-
feindlich eingestuft wurden, hatte der 
Dienstherr „die gebotenen Konsequen-
zen zu ziehen und insbesondere zu prü-
fen, ob die Entfernung des Beamten aus 
dem Dienst anzustreben ist“.

Wie aus einem Antrag von SPD und 
Grünen im Niedersächsischen Land-
tag hervorgeht, hat der Verfassungs-
schutz auf Basis des Erlasses bundes-
weit 3,5 Millionen Bewerber auf ihre 
Zuverlässigkeit hin durchleuchtet. Der 
Geheimdienst fertigte 35.000 Dossi-
ers über Andersdenkende an. Die Be-
hörden setzten 11.000 Berufsverbots-
verfahren in Gang. 2.200 Beamte und 
Angestellte wurden mit Disziplinarver-
fahren überzogen, 265 entlassen. 1.250 
Bewerber wurden abgelehnt.

Der Radikalenerlass führte fak-
tisch zu einem Berufsverbot für Hun-

derte von Menschen, die Lehrer, Sozi-
alarbeiter, Lokführer oder auch „bloß“ 
Briefträger werden wollten. Opfer wur-
den fast ausschließlich Linke, wie Jutta 
Rübke festgestellt hat, die die Folgen 
des Erlasses im Auftrag des Nieder-
sächsischen Landtages aufgearbeitet 
hat. „Wir wissen von drei Berufsver-
boten aufgrund rechtsextremer Akti-
vitäten“, sagte sie der taz in einem In-
terview. Das Ungleichgewicht sei „der 
hysterischen Angst vor dem Kommu-
nismus geschuldet“ gewesen.

Auch ein Forschungsprojekt der Uni-
versität Heidelberg zum Radikalener-
lass in Baden-Württemberg stellte fest, 
dass Linke weitaus häufiger überprüft 
wurden als Rechte. Das Gleiche gilt für 
Hamburg, wie Alexander Jaeger in ih-
rer Dissertation „Auf der Suche nach 
‚Verfassungsfeinden‘“ 2019 feststellte.

Viele Angestellte oder Beamte wur-
den einfach nur deshalb verfolgt, weil 
sie bei Wahlen für die DKP kandidier-
ten, so wie etwa die Lehrerin Dorothea 
Vogt aus dem Emsland. 1995 hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte geurteilt, dass die Bundesrepu-
blik Deutschland in ihrem Fall gegen 
das Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
verstoßen hat.

Zwar habe ein demokratischer Staat 
das Recht, von seinen Beamten die 
Treue zu den den Staat begründenden 
Verfassungsgrundsätzen zu verlangen. 
Vogts Entlassung aus dem Gymnasial-
dienst habe jedoch „als Disziplinar-
strafmaßnahme in keinem Verhältnis 
zu dem verfolgten berechtigten Ziel“ 
gestanden.

Trotz dieses Urteils musste der 
linke Lehrer Michael Csaszkoczy noch 

Der Umgang mit Extremisten stellt demokratische Gesellschaften vor eine schwierige Herausforderung, vor allem, wenn diese in öffentlicher Funktion auftreten. 
Es wird nicht einfacher dadurch, dass angesichts der Bedrohung von rechts plötzlich von links Berufsverbote gefordert werden

Hans-Peter de Lorent wurde nicht 
verbeamtet, weil er sich beim 
Marxistischen Studentenbund 
Spartakus engagierte und ein Problem 
mit Autoritäten hatte. Nachdem er 
einen Roman schrieb, verklagte ihn die 
Schulbehörde, aber der Prozess brachte 
ihm breite Unterstützung. Später 
machte er selbst Karriere in der 
Behörde

Protokoll Katharina 
Schipkowski

I
ch war schon als Schü-
ler in der antiautoritä-
ren Studentenbewegung 
aktiv. Ab 1969 setzte ich 
mein Engagement an der 
Uni fort. So politisierte ich 

mich neben dem Studium wei-
ter, wie zu dieser Zeit fast alle 
vernünftigen Leute. Die Zei-
ten waren sehr bewegt: Wenn 
in Hamburg eine studentische 
Vollversammlung einberufen 
wurde, waren Audimax 1 und 
2 gefüllt. Seit 1971 war ich Ver-
sammlungsleiter dieser Vollver-
sammlung. Das lief so: Alle ka-
men zusammen und es wurde 

gefragt: „Wer will Versamm-
lungsleiter sein?“ Außer mir 
meldete sich immer nur ein an-
derer. Wir haben uns mit unse-
ren politischen Mitgliedschaf-
ten vorgestellt, also „Hans-Pe-
ter de Lorent, Marxistischer 
Studentenbund Spartakus“, der 
andere war vom „Kommunisti-
schen Studentenverband“. Ich 
wurde immer gewählt, weil die 
meisten beim Spartakus waren. 
Wir wussten aber damals schon, 
dass immer Spitzel dabeisaßen, 
wir kannten die auch.

Meine erste Anhörung bei der 
Schulbehörde hatte ich 1973 als 
Referendarvorstand, weil ich 
eine Zeitung gegen Berufsver-
bote herausgab. „Berufsverbote“ 

Fühlt sich von Schikanen und Berufsverbot eher gestärkt als zerstört: Politiker und Gewerkschafter Hans-Peter de Lorent   Foto: Miguel Ferraz Araujo

Bilder aus alten Zeiten: Hans-Peter de Lorent erinnert sich an seinen Prozess  Foto: Miguel Ferraz Araujo

in den Nullerjahren um eine Einstel-
lung in Baden-Württemberg und Hes-
sen kämpfen. Csaszkoczy gehört der 
Antifaschistischen Initiative Heidel-
berg an. Die Gruppe steht unter Beob-
achtung des Verfassungsschutzes. Das 
Darmstädter Verwaltungsgericht stellte 
fest, ein pauschaler Verdacht auf feh-
lende Verfassungstreue genüge nicht, 
um die Anstellung abzulehnen. Es wäre 
eine Einzelfallprüfung notwendig ge-
wesen, die in dieser Form nicht statt-
gefunden habe.

Angesichts der sich häufenden An-
schläge von Rechtsextremisten und 
der Etablierung der AfD in den Parla-
menten ist der Debatten-Fokus nach 
rechts gerutscht. Ins Auge springende 
Fälle betreffen etwa die Inkompatibili-
tät der Amtsausübung als Polizist mit 
dem Denken selbst erklärter Reichsbür-

ger. So hat etwa das Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg im April entschieden, 
dass die Entlassung einer Polizistin aus 
dem Beamtenverhältnis rechtens war.

Wie die taz berichtete, hatte die Frau 
einen sogenannten Staatsangehörigen-
ausweis beantragt und sich dabei als 
Bürgerin des „Königreichs Preußen“ 
bezeichnet. Reichs bür ge r verwenden 
den „Staatsangehörigenausweis“, weil 
sie Personalausweis und Reisepass als 
Symbole der Bundesrepublik ablehnen. 
Die bloße Mitgliedschaft in einer extre-
men Partei sei dagegen nicht mit dem 
Beamtenstatus unvereinbar, ergab eine 
Prüfung, die der damalige Bundesin-
nenminister Horst Seehofer (CSU) 2019 
in Auftrag gab. Entscheidend sei viel-
mehr das „konkrete Verhalten“.

Der Auslöser für die Prüfung war 
die AfD, die der Verfassungsschutz als 

Prüffall eingestuft hatte. Ihren inzwi-
schen offiziell aufgelösten „Flügel“ um 
den Lehrer Björn Höcke und die Par-
teijugend Junge Alternative führt der 
Geheimdienst sogar als Verdachtsfälle, 
weil es „gewichtige Hinweise“ auf extre-
mistische Bestrebungen gebe, was sich 
später verdichtete. Die Beamten unter 
den Flügel-Mitgliedern standen seit-
dem unter Druck. So erklärte der thü-
ringische Innenminister Georg Maier, 
dass „im Einzelfall disziplinarische 
Maßnahmen“ geprüft würden.

Der Berliner Senat ist mit seinem 
im vergangenen Jahr verkündeten 
11-Punkte-Plan gegen Extremismus in 
der Polizei noch weiter gegangen. Bei 
Bewerbern für den Polizeidienst sollte 
der Verfassungsschutz gefragt werden, 
ob etwas gegen sie vorliege. Das sollte 
nach zehn oder 15 Jahren oder bei Beför-

derungen wiederholt werden. Das sieht 
ganz nach einer Regelanfrage aus. Eine 
Parallele zum Radikalenerlass von 1972 
wollte der damalige Innensenator An-
dreas Geisel (SPD) auf Nachfrage der taz 
trotzdem nicht sehen.

Angesichts der  Praxis der Vergan-
genheit ist Antifaschist Csaszkóczy 
skeptisch. In der taz warnte er davor, 
„einen neuen Radikalenerlass zu eta-
blieren, der sich – selbstverständlich 
– gegen rechts wie links“ richten soll. 
Auf eine Regelanfrage wäre der Ver-
fassungsschutz seiner Einschätzung 
nach nicht angewiesen: Er sei personell 
und logistisch so aufgestellt, dass er sie 
kaum noch benötigen dürfte.

Überdies würden die bestehenden 
Regeln mit Blick auf immer wieder öf-
fentlich bekannt gewordene Neonazis 
in Polizei, Bundeswehr und Justiz so gut 

wie nie angewandt. „Von einem Berufs-
verbotsverfahren gegen den Gymnasi-
allehrer Björn Höcke ist bislang nichts 
bekannt“, schreibt Csaszkóczy.

Im Fall der Lüneburger Kindergärt-
nerin Birkhild T. machten die Eltern 
Druck, nachdem die taz ihre Veranke-
rung in der rechten Szene bekannt ge-
macht hatte. Zwar war der Kita-Leiterin 
nach eigener Aussage nichts am Ver-
halten ihrer Mitarbeiterin aufgefallen 
und die Frau hatte vor dem Arbeitsge-
richt erfolgreich gegen eine Versetzung 
in die Tagespflege geklagt.

Doch die Eltern streikten und droh-
ten, einen eigenen Kindergarten 
zu gründen. Schließlich zeigte sich 
Birghild T. bereit, einen Auflösungsver-
trag zu unterzeichnen. „Ich glaube, wir 
haben auch ein Signal gesetzt“, sagte 
der Sprecher der Elterninitiative.

„Plötzlich  
hatte 
ich 
ein 
Büro 
im 
Feindesland“

sei ein politischer Kampfbegriff, 
hieß es, denn das gebe es gar 
nicht. Man prüfe lediglich, ob 
die Leute geeignet wären oder 
in einer verdächtigen Organisa-
tion seien. Am Ende meines Re-
ferendariats hatte ich eine An-
hörung beim Schulsenator, der 
mich auch zu meinen Mitglied-
schaften befragte. Am Ende ver-
weigerte der Ausschuss für die 
Benennung von Beamten seine 
Zustimmung. Ich durfte aller-
dings als Angestellter arbeiten, 
wobei gleichzeitig meine Entlas-
sung ausgesprochen wurde – ich 
könnte ja dagegen klagen. Eine 
völlig irrsinnige Konstruktion.

Ich wurde befristet eingestellt 
und klagte, aber beim Verwal-

tungsgericht wurde nie darü-
ber entschieden. Immer hatte 
der Richter irgendwelche Fragen 
an den Senat, der sich dann ver-
halten musste, und so zog sich 
das über Jahre. Ich hab den Rich-
ter mal zufällig auf der Straße 
getroffen und gefragt, was da 
ablaufe. Er meinte: „Ich ent-
scheide das nicht, ich bin doch 
nicht blöd, das ist ne politische 
Entscheidung.“

In der Schule haben wir über-
legt, wie wir die Öffentlichkeit 
für das Thema gewinnen konn-
ten. Ich habe ein Buch heraus-
gegeben mit dem Titel „Bin ich 
ein Verfassungsfeind?“. Darin 
schreiben Betroffene aus ganz 
Deutschland, darunter Kriegs-

dienstgegner, Sozialdemokra-
ten, Kommunisten unterschied-
licher Couleur aus verschiede-
nen Berufsgruppen, Beiträge. 
Es waren Briefträger, Mitarbei-
ter vom Zoll und ein Zugführer, 
den die Bundesbahn entlassen 
wollte. Was bitte soll ein kom-
munistischer Zugführer anders 
machen als ein anderer? Biegt 
er links ab, wo die Weiche nach 
rechts geht?

Ich war weiter im Schuldienst, 
aber der Schulleiter war offenbar 
von Anfang an beauftragt, mich 
zu beobachten. In einem Schul-
jahr überlegte er sich, meine 
volle Stelle mit 28 Unterrichts-
stunden auf vier Tage zu kon-
zentrieren. Sein Gedanke war 
wohl, dass ich so wenig Kontakt 
wie möglich mit Schülern ha-
ben sollte. Da habe ich mich ge-
ärgert und gedacht „Jetzt räche 
ich mich“ und den Roman „He-
xenjagd“ geschrieben, immer 
an meinem freien Tag. Ich habe 
die Machenschaften gegen mich 
beschrieben, mit leicht verfrem-
deten Namen und einem jungen 
Lehrer in Zentrum der Schikane.

Als das Buch erschien, gab’s 
ziemlichen Wirbel. Die Bild ent-
schlüsselte in ihrem Bericht die 
verfremdeten Namen. Gut, die 
waren alle ziemlich nah am 
Original. Ich hab den Schullei-
ter Kurzmann genannt, in Wahr-
heit hieß der Langen. Der Re-
gierungsdirektor, der das Ver-
fahren gegen mich betrieb, 
hieß Delius, in meinem Roman 
heißt er Delirius. Der Schulsena-
tor regte sich auf, die Behörde 
zeigte mich an und ein Staats-
anwalt fand 34 Beleidigungen 
in meinem Buch. Der Protago-
nist etwa beschreibt den Schul-
leiter als eine Mischung aus Un-
verschämtheit und Dummheit, 
Delirius nennt er in seiner Wut 
eine „alte Ratte“.

1980 kam es zum Prozess. In 
der ersten Sitzung las die Richte-
rin den Roman vor, das dauerte 
viereinhalb Stunden. Von Sit-
zung zu Sitzung kamen mehr 
Leute, um das Spektakel zu ver-
folgen, Spiegel und Stern stie-
gen in die Berichterstattung 
ein. Der Effekt war, dass es eine 
große gesellschaftliche Anklage 
gegen die Berufsverbote gab. Je-
der normale Mensch dachte sich 
ja: „Was ist das für eine Art, mit 
jungen Lehrern umzugehen?“

Die Angst unter den jungen 
Kollegen war trotzdem groß, 
auch wenn man ihnen keine 
Mitgliedschaft vorwerfen 
konnte. Die überlegten sich zwei 
Mal, ob sie Bertolt Brecht im Un-
terricht machten, obwohl das im 
Lehrplan stand. Ich habe das na-
türlich gemacht, ein halbes Jahr 
lang, ich hatte keine Lust, mich 
einschränken zu lassen. Beim El-
ternabend hat sich dann ein Va-

ter beschwert: „Gibt’s auch noch 
was anderes als Brecht?“

Ich bin dann freigesprochen 
worden. Das Senatsamt ging 
aber in Berufung. Am 10. Mai 
1983, genau am 50. Jahrestag der 
Bücherverbrennung, wurde ich 
dann endgültig freigesprochen. 
Zwei Wochen später bekam ich 
mitgeteilt, dass ich verbeamtet 
würde. Da habe ich kurz über-
legt, ob ich kündige.

Der andere Prozess, in dem ich 
gegen meine Entlassung vorging, 
hatte sich mit meiner Verbeam-
tung erledigt. Aber der Effekt zu 
zeigen, was man mit jungen Leh-
rern macht, die aus den Unis in 
den Schuldienst kommen, ist ge-
glückt, weil die andere Seite so 
blöd war, das Fass mit der Belei-
digung aufzumachen.

Später wurde ich Abgeord-
neter der Bürgerschaft für die 
Grünen und Gewerkschaftsvor-
sitzender. Dann habe ich noch 
einen Sprung in die Schulbe-
hörde gemacht – ausgerechnet. 
Damals regierten die Grünen 
in Hamburg mit der CDU. Die 
grüne Schulsenatorin Christa 
Goetsch fragte mich, ob ich 
den Planungsstab der Schulre-
form leiten wollte. Ein Volksent-
scheid, initiiert von den Eltern 
aus Blankenese, kippte die Re-
form für ein integrativeres und 
gerechteres Schulsystem spä-
ter leider. Aber mein Büro im 
Planungsstab war genau neben 
dem Senatorinnenbüro, indem 
ich 1974 meine Anhörung beim 
Schulsenator gehabt hatte. Iro-
nie der Geschichte: Das war ei-
gentlich Feindesland.

Rückblickend haben mich die 
ganzen Schikanen nicht klein 
und kaputt gemacht, sondern 
in meiner Haltung bestärkt. Ich 
bin eigentlich ein antiautoritä-
rer Typ, obwohl ich als leiten-

der Oberschulrat pensioniert 
wurde. Ich habe auch Referen-
dare ausgebildet, am Schluss las 
ich ihnen zuweilen aus „Hexen-
jagd“ vor. Mein Ziel war, Leute 
zur Zivilcourage zu ermutigen. 
Man muss sich nicht alles ge-
fallen lassen. Ich war allerdings 
vergleichsweise privilegiert, 
weil ich arbeiten durfte, wäh-
rend andere Betroffene keine 
Chance hatten, sich zu beweisen. 
Das lag einfach daran, dass sie 
nicht alle rausschmeißen konn-
ten. Die, die gar nicht erst rein-
kamen, hatten die schlechtere 
Position, obgleich die Maschi-
nerie aus Intrigen, Verfolgung 
und Überprüfungen im Schul-
dienst auch kein Spaß war.

Ich bin der Meinung, dass je-
der, dem man keine konkreten 
Verstöße gegen das Grundge-
setz nachweisen kann, die Mög-
lichkeit haben muss, im öffent-
lichen Dienst zu arbeiten. Ob 
Björn Höcke Lehrer sein darf, 
da bin ich sehr skeptisch, es 
gibt viele Gründe zu sagen, er 
überschreitet deutliche Gren-
zen. Aber etwa eine AfD-Mit-
gliedschaft allein ist kein Grund. 
Schräge Typen mit absurden Po-
sitionen gibt es überall, sie sind 
nicht alle Verfassungsgegner.

Radikal zu sein bedeutet für 
mich, an die Wurzeln zu gehen 
und etwa eine grundlegende Kri-
tik am Kapitalismus zu äußern, 
an der Verteilung von Wohl-
stand, den sozialen Verhältnis-
sen. Ich erwarte vom Staat mehr 
Geduld und Akzeptanz und 
mehr Entwicklungsmöglichkei-
ten für junge Leute. Dass man 
eine radikale Meinung vertritt, 
kann ich nur gut finden. Viel 
kritischer sehe ich völlig ange-
passte junge Leute, die wie Lem-
minge dem hinterherlaufen, was 
ihre Elterngeneration predigt.

Was bitte soll 
ein kommunis-
tischer 
Zugführer 
anders machen 
als ein anderer? 
Biegt er links ab, 
wo die Weiche 
nach rechts 
geht?


